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§ 6 LMSVG
Verordnungsermachtigung fur
Lebensmittel und Wasser fur den

menschlichen Gebrauch

LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Der Bundesminister fir Gesundheit hat unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung dieses Bundesgesetzes sowie
den anerkannten Stand der Wissenschaft und Technologie nach Anhéren der Codexkommission mit Verordnung
Vorschriften fur Lebensmittel, insbesondere betreffend die Beschaffenheit, das Gewinnen, das Herstellen,
Verarbeiten, Behandeln, die Voraussetzungen fir das Inverkehrbringen, die Kennzeichnung und die Verwendung
von Angaben zu erlassen.

2. (2)Verordnungen gemal3 Abs. 1, die bestimmen, dass Lebensmittel nur unter einer bestimmten Kennzeichnung in
Verkehr gebracht werden durfen und die der Information und dem Schutz der Verbraucher vor Tauschung
dienen, sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit zu erlassen.

3. (3)Der Bundesminister fur Gesundheit hat unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung dieses Bundesgesetzes sowie
den anerkannten Stand der Wissenschaft und Technologie nach Anhéren der Codexkommission die
Voraussetzungen flr das Bereitstellen von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch und die Anforderungen an die
Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch mit Verordnung naher zu regeln.

4. (4)Verordnungen gemald Abs. 1 zur Festlegung von Riickstandshdchstwerten von Schadlingsbekampfungsmitteln
in oder auf Lebensmitteln sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft zu erlassen.

In Kraft seit 30.11.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6 LMSVG Verordnungsermächtigung für Lebensmittel und Wasser für den menschlichen Gebrauch
	LMSVG - Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz


